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SJc^mtblutigê^orlagcn.
draftanbum 4.

35ie S egieguna en ber ©eroerbemufeen gu ben
©etoerbeoereinen.

die ^Referenten (fpJp. dtreltor 2Ret)er=3fd)offe in Slarau

unb SooS -- 3eg£)er in Siiricf}) gelangen gu nad)fte£)enben

Sdjlufjfolgerungen:
1. Um ben ©eroerbemufeen unb ägnlidjen SInftalten ber^

mebrte SBirffamfeit gu oerfcgaffeu, ift eine engere Serbinbung
groifdjen ben Seitern unb Singefteliten beifelben einerfeits, unb

ben ©eWerbej unb SerufSPereinen anberfeitS bringenb nötig.
S5ie Sorfiänbe unb SRitglieber geroerblicger Sereine, foroie

audi) ©etnerbetreibenbe, tneld&e außerhalb folder fielen, foßeit
fid) bemühen, bie Drganifation, ben Sefianb unb bas SRaterial

biefer SInftalten ïennen gu lernen, um über bie SIrt unb

Söeife ber Sermegrung ber Sammlungen unb über anber=

tteitige 25f)ätigfeit berechtigte SBünfcge auSgufprecgen.

3m Scgofje ber gemerblidjen Sereine füllte baS draftanbum :

„Sßie tonnen mir uns bie Snftitution ber ©eroerbemufeen unb

anberer geioerblidjer SilbungSanftalteu gu fRugen giegen?"

öfters als bis angin gur Sefprecgung fommen. ©S bürfte

ratfam fein, in jebem gemerblidjen SSerein ein SRitglieb ober

eine Sommiffion mit ber Seganblung biefer SIngelegenljeit
fpegieH gu betrauen.

2. da eS nidjt möglich, unb ber finangieüen träfte=3^=
fplitterung halber aud) nicht tgunlidj ift, an jebem Ort gemerblidje

Sammlungen ober ©emerbemnfeen gu errichten, fo ift gür=
forge gu treffen, biefelben ben ©emerbetreibenben aRermärtS

leicht unb billig bienftbar gu madjen.
dieS bürfte am egeften burcgiügrbar fein burdj Schaffung

Oon ©emerbefiellen, melcge ben Serfegr ber Sereine unb ®e=

merbetreibenben mit ben ©emerbemufeen oermitteln.
3. die Seiter ber ©emerbemufeen füllen fid) beftreben,

bie dgätigfeit ihrer SInftalten bcfantüer unb baburdj populärer
gu madjen. Sei periobifcgen SluSfteÜungen eingeimifcger unb

auSIänbifcger ißrobufte, bei Sleuanfdjaffungen, Sirbettsproben

non ÏRafcginen unb SRaterialien bürfte eine oetmcgrte SefannU
macgung burdj bie fßreffe unb an bie Sereine förberlid) fein.

die fßreffe foHte einerfeitS burd) bie ©emerbemufeumS=

leiter, anberfeitS burd) bie geroerblicgen Serhänbe bagu be=

mögen merben, biefem dgätigfeitSfelb bermebrte Slufmertfamteit
gu fcgenfen.

4. die ©emerbemufeen foHcn ben ©entralpunft beS ge*

Werblichen SilbungSroefen eines Sautons ober SanbeSteileS

fein. 2Rtt ben £>anbroerfer= unb 3etdjnungSfd)ulen foden fie

in engftem Montait fiepen, ber Slrt, bag ben Segrern nnb

Seitern biefer SInftalten baS SRuftir* unb Sibltotgtfmaiertal
genau bctannt ift, unb gu ©cgul= unb SelbftbilbungSgmccfen
auf bie tolerantefte SIrt gur Serfügung ftept.

Sind) bie Segrerfcgaft ber Shrnaü, SRitteh unb höheren

Sdjulen follte für bie ©emerbemufeen unb beren 3ngalt unb

dgätigfeit in oermegrtem SRafje intereffiert merben, um igrer«

feits bie SBicgtigfeit unb Slüglicgfeit biefer ©efdjmacf bilbenben

Snftitute ben Scbülern oon 3ugen& auf einguprägen.
5. die Serüdficpligung beS .életngemerheS, bie fförberung

ber Pflege beS einfach Schönen, bie ©rgebungen unb Se*

fanntmadjungen über fRog* unb §ülfSmaterialieu, SBerfgmge
unb tgüIfSmafcginen foliie au ben ©emerbemufeen nicht gu

©unften beS fogenannten gehen SlunfigemerbeS, baS uuferem
repufatiEanifdjen Sinne im Slllgemeinen meniger entfprid)t,
gurüdtreten.

6. der bermegrten Sermertung unb Sefanntmacgung ber

eingeimifegen ißrobutte beS ©eroerbcfleigeS tonnen bie ®e<

merbtuiufeen, in Serbinbung mit ben ©emerbePereinen unb

SerufSoerbänben erheblich Sorfdjub leiften.
7. ©ine engere Serbinbung ber ©emerbemufeen berSdjmeig

in Segiegung auf Sereinbaruugen über bie Arbeitsprogramme
bürfte förberlid) fein, lieber bie 3agreStgätigfeit biefer Sin*

Raiten märe ein gemeinfamer Seridit oon grofjem Sntereffe;
ebenfo märe ein öon allen ©eroerbemufeen gufammengefafjter

Katalog igrer Sammlungen, SRufler unb SRobeHe, Sorlagen*
unb deptmerfe, Slbrefjbücger unb anberm fiülfSmaterial gu
oermegrter unb erroeiterter Slugbarmadjung biefer Objefte
bienlicg.

** *
draftanbum 5.

SlrbeitSlofenöerficgerung unb SIrbeitSnacgmeiS.*)
SInträge ber ^Referenten (Herren ©rofsrat Sogt in Safel

unb SantonSrat Etaufer in 3ürtch) :

1. die SlrbeitSlofenöerficgerung foil baS foetale problem
einer befdjeibenen ©pifteng für alle 35iejenigen, melcge arbeiten
moHen, gu löfen fuegen.

Son ber Serficgerung, begm. ber Slugniefeung berfelben
finb auSgufdjliefjen :

a. 35ie freiroiHig ober infolge Streits aus ber SIrbeit @e=

tretenen ;

b. diejenigen, melcge SInnagme bon SIrbeit berroeigern;
c. diejenigen, melcge infolge geiftiger ober förperlicger

©ebreegen ober borgerüdten SllterS arbeitslos ge*
morben ftnb.

d. SluSlänber lebigen StanbeS.
2. die SlrbeitSlofenöerficgerung foil fid) im Sinne beS

Obligatoriums erftrecten auf alle unfelbftänbigen über 14
3agre alten SIrbeiter beiber ©efcglechter, melcge in gwbrif*
unb §anbmer!Sbetrieben befegäftigt merben unb nicht über
g-r. 5. — daglogn begiegen.

die Serficgerung foil aufjerbem ben in lanbroirtfegaft«
lidgen Setrieben unb als dienftboten befegäftigten fßerjonen
gugänglich gemaigt merben.

3. die ÜRugniefjung an ber Serfiigerung beginnt erft
nad) Slblauf einer ununterbrochenen Srämtengaglung roägrenb
26 SBodjen unb ebenfo langer ÜRieberlaffung, unb barf für
Sergetratete nid)t megr als für Sebige nicht über bie

Hälfte beS legtbegcgenen SlrbettS=dagIogneS betragen.
4. Ilm eineri^tige SlrbeitSlofenöerficgerung gu ermöglichen,

füllen bie Sit heiter,* Strbeitgeber, ©emeinben, Kantone unb ber
Sunb gu angemeffenen Setträgen gerangegogen merben.

5. Setrcffenb SIrbeitSnacgmeiS fott ber Serroaltung gaupt=
fächlich bie Sefdjaffung oon SIrbeit für bie als arbeitslos
SIngemelbeten übeimiefen merben unb groar mo möglich i"
ber gleiigett SerufSbrancge.

6. ©ine fRebuttion ber SIrbeitSgeit barf niegt ftattfinben,
mo bieS niegt felbft im 3ntereffe ber betreffenben Snbuftrien
ober ©emerbe liegt unb oon ber ÜRegrgagl ber betroffenen
©emerbetreibenben felbft berlangt mirb.

ScröanbSttJefcn.
Scgroeigerifcger ^olgarbeiter'Serbanb., die delegierten

gaben in igrem Spegtaltougreg oom 1. bieS tn Sugent mit
9 gegen 4 Stimmen bie Sluflöfuug beS SerbanbeS be-

fcgloffen.

UufallPerftcgmutg. dem Setfpiel ber ©cgreineri unb

©penglermeifter folgenö, gat fieg im Santon SBaabt jüngftgiu
eine gegenfeitige UnfaHberfiigeruugSgefellfchaft („Société
d'assurance mutuelle contre les accidents") oon
Unternehmern unb 3nbuftnellen gebilbet. die Suttiatioe
ging oom fantonaleit 3nbuftrie= unb §anbelSPerein auS. Sis
jegt haben ftdj 180 SRitglieber angefigloffen. Sin ber Spige
beS SermaltungSraîeS ftegt §err Slbüofat ißrofeffor Sernep
in Saufaune, als ©efcgäftSfüfjrer ift beftetlt §err SBitfcgp
in Saufanne.

Serîlôtebcîîcê.
doê Kentralïomitee her laittonalctt ©emerge Stué»

fteHuufl gitritg 1894, unter bem Stibium Pon §errn

*) Sont ©cfjmetgerifdjett Qnbuftriebepartement bent ©djiueiger.
©eroerbeoereirt gur Segutacgtung überroiejene grage. (Sergt. SïveiS»

fegreiben Sir. 148).
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Verhandlungs Vorlagen.
Traklandum 4.

Die Beziehungen der Gewerbemuseen zu den
Gewerbevereinen.

Die Referenten (HH. Direktor Meyer-Zschokke in Aarau
und Boos-Jegher in Zürich) gelangen zu nachstehenden

Schlußfolgerungen:
1. Um den Gewerbemuseen und ähnlichen Anstalten ver-

mehrte Wirksamkeit zu verschaffen, ist eine engere Verbindung
zwischen den Leitern und Angestellten derselben einerseits, und

den Gewerbe- und Berufsvereinen anderseits dringend nötig.
Die Vorstände und Mitglieder gewerblicher Vereine, sowie

auch Gewerbetreibende, welche außerhalb solcher stehen, sollen
sich bemühen, die Organisation, den Bestand und das Material
dieser Anstalten kennen zu lernen, um über die Art und

Weise der Vermehrung der Sammlungen und über ander-

weitige Thätigkeit berechtigte Wünsche auszusprechen.

Im Schoße der gewerblichen Vereine sollte das Traklandum:
„Wie können wir uns die Institution der Gewerbemuseen und

anderer gewerblicher Bildungsanstalten zu Nutzen ziehen?"
öfters als bis anhin zur Besprechung kommen. Es dürfte
ratsam sein, in jedem gewerblichen Verein ein Mitglied oder

eine Kommission mit der Behandlung dieser Angelegenheit
speziell zu betrauen.

2. Da es nicht möglich, und der finanziellen Kräfte-Zer-
splitterung halber auch nicht thunlich ist, an jedem Ort gewerbliche

Sammlungen oder Gewerbemuseen zu errichten, so ist Für-
sorge zu treffen, dieselben den Gewerbetreibenden allerwärts
leicht und billig dienstbar zu machen.

Dies dürfte am ehesten durchführbar sein durch Schaffung
von Gewerbestellen, welche den Verkehr der Vereine und Ge-

werbetreibenden mit den Gewerbemuseen vermitteln.
3. Die Leiter der Gewerbemuseen sollen sich bestreben,

die Thätigkeit ihrer Anstalten bekannter und dadurch populärer
zu machen. Bei periodischen Ausstellungen einheimischer und

ausländischer Produkte, bei Neuanschaffungen, Arbeitsproben
von Maschinen und Materialien dürfte eine vermehrte Bekannt-

machung durch die Presse und an die Vereine förderlich sein.

Die Presse sollte einerseits durch die Gewerbemuseums-

leiter, anderseits durch die gewerblichen Verbände dazu be-

wogen werden, diesem Thätigkeitsfeld vermehrte Aufmerksamkeit

zu schenken.

4. Die Gewerbemuseen sollen den Ceniralpunkt des ge-

werblichen Bildungswesen eines Kantons oder Landesteiles
sein. Mit den Handwerker- und Z-ichnunflsschulen sollen sie

in engstem Kontakt stehen, der Art, daß den Lehrern und

Leitern dieser Anstalten das Musfir- und Biblioihekmaterial
genau bekannt ist, und zu Schul- und Selbstbildungszweckcn
auf die toleranteste Art zur Verfügung steht.

Auch die Lehrerschaft der Primär-, Mittel- und höheren

Schulen sollte für die Gewerbemuseen und deren Inhalt und

Thätigkeit in vermehrtem Maße interessiert werden, um ihrer-
seits die Wichtigkeit und Nützlichkeit dieser Geschmack bildenden

Institute den Schülern von Jugend auf einzuprägen.
5. Die Berücksichtigung des Kleingewerbes, die Förderung

der Pflege des einfach Schönen, die Erhebungen und Be-
kanntrnachungen über Roh- und Hülssmaterialien, Werkzeuge
und Hülssmaschinen sollte an den Gewerbcmuseeu nicht zu

Gunsten des sogenannten hohen Kunstgewerbes, das unserem

republikanischen Sinne im Allgemeinen weniger entspricht,

zurücktreten.
6. Der vermehrten Verwertung und Bekanntmachung der

einheimischen Produkte des GewerbcfleißeS können die Ge-

werbmiuseen, in Verbindung mit den Gewerbevereinen und

Berussverbänden erheblich Vorschub leisten.
7. Eine engere Verbindung der Gewerbemuseen der Schweiz

in Beziehung aus Vereinbarungen über die Arbeitsprogramme
dürfte förderlich sein. Ueber die Jahresthätigkeit dieser An-
stalten wäre ein gemeinsamer Bericht von großem Interesse;
ebenso wäre ein von allen Gewerbemuseen zusammengefaßter

Katalog ihrer Sammlungen, Muster und Modelle, Vorlagen-
und Textwerke, Adreßbücher und anderm Hülfsmaterial zu
vermehrter und erweiterter Nutzbarmachung dieser Objekte
dienlich.

H-
^

H

Traklandum 5.

Arbeitslosenversicherung und Arbeitsnachweis.*)
Anträge der Referenten (Herren Großrat Vogt in Basel

und Kantonsrat Klauser in Zürich):
1. Die Arbeitslosenversicherung soll das sociale Problem

einer bescheidenen Existenz für alle Diejenigen, welche arbeiten
wollen, zu lösen suchen.

Von der Versicherung, bezw. der Nutznießung derselben
sind auszuschließen:

. Die freiwillig oder infolge Streiks aus der Arbeit Ge-
tretenen;

k. Diejenigen, welche Annahme von Arbeit verweigern;
o. Diejenigen, welche infolge geistiger oder körperlicher

Gebrechen oder vorgerückten Alters arbeitslos ge-
worden sind.

ck. Ausländer ledigen Standes.
2. Die Arbeitslosenversicherung soll sich im Sinne des

Obligatoriums erstrecken auf alle unselbständigen über 14
Jahre alten Arbeiter beider Geschlechter, welche in Fabrik-
und Handwerksbetrieben beschäftigt werden und nicht über

Fr. 5. — Taglohn beziehen.

Die Versicherung soll außerdem den in landwirlschaft-
lichen Betrieben und als Dienstboten beschäftigten Personen
zugänglich gemacht werden.

3. Die Nutznießung an der Versicherung beginnt erst

nach Ablauf einer ununterbrochenen Prämienzahlung während
26 Wochen und ebenso langer Niederlassung, und darf für
Verheiratete nicht mehr als ^/z, für Ledige nicht über die

Hälfte des letztbezogenen Arbeits-Taglohnes betragen.
4. Um eine richtige Arbeitslosenversicherung zu ermöglichen,

sollen die A> better,- Arbeitgeber, Gemeinden, Kantone und der
Bund zu angemessenen Beiträgen herangezogen werden.

5 Betreffend Arbeitsnachweis soll der Verwaltung Haupt-
sächlich die Beschaffung von Arbeit für die als arbeitslos
Angemeldeten überwiesen werden und zwar wo möglich in
der gleichen Berufsbranche.

. Eine Reduktion der Arbeitszeit darf nicht stattfinden,
wo dies nicht selbst im Interesse der betreffenden Industrien
oder Gewerbe liegt und von der Mehrzahl der betroffenen
Gewerbetreibenden selbst verlangt wird.

Verbandswesen.
Schweizerischer Holzarbeiter-Verband.. Die Delegierten

haben in ihrem Spezialkongreß vom 1. dies in Luzern mit
9 gegen 4 Stimmen die Auflösung des Verbandes be-

schloffen.

Unfallversicherung. Dem Beispiel der Schreiner- und

Spenglermeister folgend, hat sich im Kanton Waadt jüngsthin
eine gegenseitige Unsallversicherungsgesellschaft („8ooists
ck'assuruiros rarrtuslis oorUrs Iss acioiciorrts") von
Unternehmern und Industriellen gebildet. Die Initiative
ging vom kantonalen Industrie- und Handelsverein aus. Bis
jetzt haben sich 180 Mitglieder angeschlossen. An der Spitze
des Verwaltungsrates steht Herr Advokat Professor Bernep
in Lausanne, als Geschäftsführer ist bestellt Herr Witschy
in Lausanne.

Verschiedenes.

Das Centralkomitee der kantonalen GewerbcZlus-
stellung Zürich 1894, unter dem Präsidium von Herrn

Vom Schweizerischen Jndustriedepartement dem Schweizer.
Gewerbeverein znr Begutachtung überwiesene Frage. (Vergl. Kreis-
schreiben Nr. 148).
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